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Getrennte Alttextilien-Sammlung im Landkreis Tübingen: Qualität ist gefragt 

 

Im Landkreis Tübingen wird es weiterhin möglich sein, Altkleider über Container zu 

entsorgen. Das setzt voraus, dass in die Container ausschließlich sehr gut 

erhaltene Alttextilien gegeben werden. Beschädigte oder verschmutzte Textilien 

sollten unbedingt über die Restmülltonne entsorgt werden.  

 

Die Standorte der Sammelcontainer sind auf der Seite des 

Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Tübingen zu finden:  

www.abfall-kreis-tuebingen.de/entsorgen.  

 

Auch wenn seit 2025 für Alttextilien eine getrennte Sammelpflicht gesetzlich 

verankert ist, ist diese nur dann sinnvoll, wenn die Textilien auch verwertet werden 

können. Das ist zurzeit allerdings nur für sehr gut erhaltene Textilien gewährleistet. 

 

Die Marktbedingungen für Alttextilien sind gerade äußerst schwierig, deshalb 

wurden und werden im Landkreis Tübingen in nächster Zeit Altkleider-Container 

von ihren Stellplätzen abgezogen. Die Alttextil-Sammlung lohnt sich für die meisten 

Sammler nicht mehr. Zu viele Textilien minderwertiger Qualität werden entsorgt, 

die nicht sinnvoll verwertet werden können. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach 

Second-Hand-Bekleidung abgenommen, da man oft schon zum gleichen Preis 

neue Kleidung bekommt. Die minderwertige Qualität von Fast Fashion und die 

schlechten Arbeitsbedingungen, unter denen diese Kleidung produziert wird, sind 

oft nicht bekannt oder werden in Kauf genommen.  

 

http://www.abfall-kreis-tuebingen.de/entsorgen
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Eine sinnvolle Alternative, Textilien in guter Qualität und günstig einzukaufen, sind 

Second-Hand-Läden. Hier können gut erhaltene Altkleider abgegeben und gekauft 

werden. Das spart wertvolle Ressourcen und schont den Geldbeutel. 

 

Eine Verbesserung der Situation wird spätestens 2028 erwartet, wenn für 

Alttextilien die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung gesetzlich 

festgeschrieben wird. Die Hersteller müssen sich dann finanziell an der 

Entsorgung/Verwertung der Alttextilien beteiligen.  

Bis dahin sind die Sammler dringend auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: 

Bitte nur sehr gut erhaltene Kleidung, Schuhe (paarweise), Bett- und Tischwäsche 

in die Altkleider-Container werfen! 

 

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des 

Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Tübingen, www.abfall-kreis-

tuebingen.de oder über die Abfallberatung Tel.: 07071/207-1314 
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